
 
 

 

 

B E Z I R K S R E G I E R U N G 

 

A R N S B E R G 

 

 

G e n e h m i g u n g s b e s c h e i d 

 

900-0043817-0110/IBG-0003-G07/26-Bür 

 

vom 03.07.2026 

 

 

 

 

Der 

Firma 

RHI Magnesita Bochum GmbH 

Dr.-C.-Otto-Straße 222 

44879 Bochum 

 

 

wird auf Ihren Antrag vom 25. Februar 2026 die Genehmigung gem. §16 des Gesetzes zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) zur 

Änderung der Anlage zum Brennen von keramischen Erzeugnissen auf dem 

Betriebsgrundstück bei der RHI Magnesita Bochum GmbH in 44879 Bochum, Dr.-C.-Otto-

Straße 222, Gemarkung: Dahlhausen, Flur 1, Flurstück 171 u.a., erteilt.

http://intra.bezreg-arnsberg.nrw.de/grafikpool/wappen/wappen_bla
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1 Genehmigungsumfang, eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen 

Die Genehmigung zur Änderung und zum Betrieb der Anlage zum Brennen von keramischen 

Erzeugnissen wird im nachstehend aufgeführten Umfang erteilt: 

a) Einbau einer Sperrklappe am Abgaskanal zur Quelle B zwecks Vermeidung der 

Einmischung von Falschluft in den Abgasstrom der Hochtemperaturöfen (HTO I und 

HTO II; Quelle B) 

 

b) Festlegung des max. Abgasvolumenstromes der Quelle B auf 13.500 m³/h 

(angeschlossene Öfen HTO I = 6.250 m³/h, HTO II = 7.250 m³/h) 

 

c) Aufhebung von Kontinuierlicher Messung des Parameters Stickstoffmonoxid und 

Stickstoffdioxid vor Eintritt des jeweiligen Abgasstromes in die Quelle B 

 

Angaben zur Kapazität 

Eine Erhöhung der bisher genehmigten Produktionsleistung von 67.200 t pro Jahr ist mit dieser 

Genehmigung nicht verbunden. 

Angaben zur Betriebszeit 

Eine Änderung der bisher genehmigten Betriebszeiten (Dreischichtbetrieb / 7 Tage pro 

Woche) ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 

1.1 Eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen 

Dieser Bescheid schließt gemäß § 13 BImSchG folgende die Anlage betreffenden 

behördlichen Entscheidungen mit ein: 

Emissionsgenehmigung nach § 4 Abs. 5 TEHG: 

Dieser Bescheid schließt die gemäß § 4 Abs. 1 und 5 des Gesetzes über den Handel mit 

Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen Treibhausgasemissionshandelsgesetz 

(TEHG) zu erteilende Genehmigung zur Freisetzung von Treibhausgasen 

(Emissionsgenehmigung) ein. 

Die Emissionsgenehmigung bezieht sich auf den folgenden Gegenstand: 

1. Name und Anschrift des Anlagenbetreibers: 

RHI Magnesita Bochum GmbH 

Dr.-C.-Otto-Straße 222 

44879 Bochum 
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2. Beschreibung der Tätigkeit und des Standortes: 

Tätigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 17 TEHG: 

CO2-Freisetzung durch eine Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit einer 

Produktionsleistung von mehr als 75 Tonnen je Tag. 

RHI Magnesita Bochum GmbH 

Dr.-C.-Otto-Straße 222 

44879 Bochum 

3. Räumliche Abgrenzung der einbezogenen Anlagenteile, Verfahrensschritte und 

Nebeneinrichtungen: 

Produktion von feuerfesten keramischen Erzeugnissen BE 30: 

BE 32 → HTO I, HTO II; 

4. Auflistung der einbezogenen Quellen: 

Kamin – Quelle B 

Ausgangszustandsbericht 

Bei der in Rede stehenden Anlage handelt es sich um eine Anlage nach der 

Industrieemissionsrichtlinie. Der bestehende Bericht über den derzeitigen 

Verschmutzungsgrad des Bodens und des Grundwassers im 

Anlagenbereich (Ausgangszustandsbericht), da in der Anlage relevante gefährliche Stoffe 

verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden und eine Verschmutzung des Bodens und des 

Grundwassers durch diese relevanten gefährlichen Stoffe möglich ist, hat weiterhin Gültigkeit. 

Mit diesem Bericht wird der derzeitige Zustand beschrieben. Er dient als Grundlage für die 

Ausgestaltung der zukünftigen Pflicht des Anlagenbetreibers, das Anlagengrundstück nach 

Betriebseinstellung in den Ausgangszustand zurück zu versetzen. 

Es handelt sich um die 2. Fortschreibung des Berichts 14020-2 

Der HYDR.O Geologen und Ingenieure 

vom 06. Juni 2014 

 

Hinweis: 

Der Bescheid ergeht im Übrigen unbeschadet sonstiger behördlicher Entscheidungen, die 

nach § 13 BImSchG nicht von dem Bescheid eingeschlossen sind. 
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2 Fortdauer bisheriger Genehmigungen 

Die bisher erteilten Genehmigungen behalten ihre Gültigkeit, soweit sie nicht durch Fristablauf 

oder Verzicht erloschen sind und sich aus dieser Genehmigung keine Abweichungen ergeben. 

Insbesondere wird auf folgende Genehmigung verwiesen: 

Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg 

Datum: 21. November 2025, Az. 900-0043817-0110/IBG-0002-G17/25-Bür 

Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg 

Datum: 24. Juli 2018, Az. 900-0043817/IBG-0001-G11/18-Bor 

3 Inhalts/- Nebenbestimmungen 

Der Bescheid wird unter nachstehend aufgeführten Inhalts-/ Nebenbestimmungen erteilt: 

3.1 Allgemeines 

Die Anlage muss nach den geprüften, gekennzeichneten (mit Anlagestempel                                                                                                                                                                                                                                                                                        

versehen) und dieser Genehmigung nachgehefteten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet 

und betrieben werden. 

Sofern in den nachstehenden Festsetzungen abweichende Anordnungen getroffen werden, 

sind diese durchzuführen. 

3.2 Bereithalten der Genehmigung 

Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder entsprechende 

Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten der zuständigen 

Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

3.3 Frist für Errichtung und Betrieb 

Die mit diesem Bescheid genehmigten Änderungen müssen innerhalb eines Jahres nach 

Bestandskraft dieser Genehmigung errichtet und betrieben werden, andernfalls erlischt die 

Genehmigung. 

3.4 Anzeige über die Inbetriebnahme der Anlage 

Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 

Änderung schriftlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) 

anzuzeigen. Die Anzeige muss der Bezirksregierung Arnsberg mindestens zwei Wochen vor 

der beabsichtigten Inbetriebnahme vorliegen. 

mailto:poststelle@bra.nrw.de
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3.5 Anzeige über einen Betreiberwechsel 

Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel des 

Anlagenbetreibers der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, unverzüglich schriftlich auf 

elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) anzuzeigen. 

3.6 Anzeige über die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen 

Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen oder wesentlichen 

Anlagenteilen in einfacher Ausfertigung in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege 

als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) schriftlich anzuzeigen. 

Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß 

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgende Angaben 

enthalten: 

1. Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes (Verkauf, Abbruch, 

andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 

2. Bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Materialien, 

3. Bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen- zum Schutz vor den 

Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung, usw.), und vor dem 

Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

4. Die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen Einsatzstoffe 

und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

5. Mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vorgesehenen 

Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

6. Die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen Abfälle und 

deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abnehmers) sowie 

7. Bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwertung technisch 

nicht möglich oder zumutbar ist, sowie 

8. Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall von 

festgestellten und aus dem Betrieb der Anlage herrührenden erheblichen 

Bodenverschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserverschmutzungen durch 

relevante Stoffe sowie Angaben zur Beseitigung dieser Verschmutzungen. 

3.7 Luftreinhaltung 

3.7.1 Abgasführung/Emissionsquelle/Emissionswerte 

Der Gesamtvolumentrom an Abgas der Quelle B wird auf 13.500 m³/h festgesetzt. Dieser teilt 

sich wie folgt auf: 

Hochtemperaturofen I (HTO I) = 6.250 m³/h 

Hochtemperaturofen II (HTO II) = 7.250 m³/h 

  

mailto:poststelle@bra.nrw.de
mailto:poststelle@bra.nrw.de
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Die bei der Silika-Produktion (Nichtbasische Feuerfest-Erzeugnisse) in den vorgenannten 

Öfen anfallende Abluft ist über den 73 m hohen Kamin (Quelle B) senkrecht nach oben und 

ohne behindernde Abdeckungen ins Freie zu leiten. Eine ausreichende Verdünnung muss 

ermöglicht werden. 

Die Emissionen im Abgas ( Vn = 13.500 m³/h) der vorgenannten Öfen dürfen an der Quelle B 

die nachfolgenden Emissionsgrenzwerte – jeweils angegeben im Normzustand (273,15 K; 

1013 mbar; trockenes Abgas) und bezogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas 

von 17 % (Bezugssauerstoffgehalt i.S. der TA Luft) – nicht überschreiten: 

a) Gesamtstaub-Massenkonzentration     18 mg/m³ 

(Einzelfallentscheidung) 

 

b) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,     0,3 g/m³ 

angegeben als Schwefeldioxid 

(Selbsteinschränkung Bescheid G 0011/18) 

 

c) Stickstoffdioxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid),  0,50 g/m³ 

angegeben als Stickstoffdioxid 

(Nr. 5.4.2.10 TA Luft 2021) 

 

(Brennofengastemperatur ≥ 1300 °C) 

3.7.2 Einzelmessungen 

a) Nach Inbetriebnahme der geänderten Anlage und anschließend wiederkehrend jeweils 

nach Ablauf von drei Jahren, sind die in den Nebenbestimmungen Nr. 3.7.1 genannten 

Stoffe im Abgas der Öfen HTO I und HTO II durch Einzelmessungen bei ungestörtem 

Dauerbetrieb, von einer gemäß § 29b BImSchG i.V.m. der 41. BImSchV bekannt 

gegebenen Stelle auf Kosten der Betreiberin, feststellen zu lassen. 

 

Die erstmaligen Messungen nach Änderung der Anlage sind nach Erreichen des 

ungestörten Betriebes, jedoch frühestens nach dreimonatigem Betrieb und spätestens 

sechs Monate nach Inbetriebnahme vorzunehmen. 

 

Die Messungen sind vorzunehmen, wenn die Anlage mit der höchsten Leistung 

betrieben wird, für die sie bei den während der Messung verwendeten Stoffen 

vorheriger Genehmigungen für den Dauerbetrieb zugelassen ist. 

Die zurzeit bekannt gegebenen Messstellen sind der Datenbank ReSyMeSa – 

Recherchesystem Messstellen und Sachverständige – auf der Internetseite: 

www.resymesa.de (Modul Immissionsschutz) zu entnehmen. 

  

http://www.resymesa.de/
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b) Die Emissionsbegrenzungen nach der Nebenbestimmung Nr. 3.7.1 werden dann 

sicher eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuzüglich der 

Messunsicherheit die festgesetzte Emissionsbegrenzung nicht überschreitet 

(Nr. 5.3.2.4 Abs. 3 TA Luft 2021). 

 

c) Die Festlegung der Messaufgabe und des Messplans muss den Anforderungen der 

DIN EN 15259 entsprechen. Soweit im Nachgang nicht spezifiziert, ergeben sich 

Anzahl der Messungen und Dauer der Einzelmessungen aus Nr. 5.3.2.2 Absätze 2 und 

3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft – vom 18.08.2021 

(GMBl. S. 1050). 

Die notwendigen Messstrecken und Messplätze müssen so beschaffen sein und 

ausgewählt werden, dass eine für die Emissionen der Anlage repräsentative und 

messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung entsprechend den Anforderungen der 

DIN EN 15259 ermöglicht wird. Die Lage der Messöffnungen und Messplätze sind in 

Abstimmung mit der beauftragten Messstelle festzulegen. Die Auswahl des 

Messverfahrens hat nach Nr. 5.3.2.3 der TA Luft 2021 zu erfolgen. Zur Sicherstellung 

der Homogenität der Zusammensetzung und der physikalischen Parameter des 

Abgases ist eine geeignete Probennahmestrategie entsprechend der DIN EN 15259 

anzuwenden. 

Der Bezirksregierung Arnsberg sind Durchschriften der Messaufträge zuzuleiten und 

die Vornahme der Messungen mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten Termin 

anzuzeigen. 

d) Über das Ergebnis der v.g. Messungen, einschließlich der jeweiligen Einsatzstoffliste, 

ist ein Messbericht erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg auf 

elektronischem Wege als pdf-Datei spätestens 12 Wochen nach der Messung 

vorzulegen (E-Mail Adresse: poststelle@bra.nrw.de). 

Der Messbericht soll Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder 

Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die für 

die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung sind, 

enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über Brenn- und Einsatzstoffe sowie über 

den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur Emissionsminderung. 

Die Messberichte müssen dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht entsprechen 

und sind nach der Richtlinie VDI 4220, Blatt 2 (Ausgabe November 2018) zu erstellen. 

3.7.3 Kontinuierliche Messungen 

Die Nebenbestimmung Nr. 3.9.3 des Genehmigungsbescheides G 17/25 vom 21. November 

2025 mit dem Aktenzeichen 900-0043817-0110/IBG-0002-G17/25-Bür wird insofern geändert, 

dass für die Quelle B keine kontinuierliche Messung festgesetzt wird. 

mailto:poststelle@bra.nrw.de
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3.8 Sonstige Regelungen zum Immissionsschutz 

3.8.1 Störungen, Tagebuch, Mitteilungen 

Die beim Betrieb der Anlage auftretenden Störungen, die erhöhte Luftverunreinigungen 

verursachen, sind unter Angabe 

a. der Emissionsquelle (Austrittsstelle der Emissionen in die Atmosphäre), 

b. der Art, 

c. der Ursache, 

d. des Zeitpunktes, 

e. der Dauer 

der Störung sowie unter Angabe der in Verbindung damit auftretenden Emissionen (nach Art 

und Menge – ggf. unter Zugrundelegung einer Abschätzung) in einem Betriebstagebuch zu 

registrieren. 

In das Betriebstagebuch sind zusätzlich die ergriffenen Maßnahmen zur Beseitigung und 

künftigen Verhinderung der jeweiligen Störung einzutragen. Die Daten können mittels 

elektronischer Datenverarbeitung geführt werden. Es ist dokumentensicher anzulegen und vor 

unbefugtem Zugriff zu schützen. Das Betriebstagebuch ist zur Einsichtnahme durch die 

zuständige Behörde bereitzuhalten. 

Über emissionsrelevante Störungen, Schadensfälle mit Außenwirkung (auch unterhalb der in 

der Umweltschadensanzeigeverordnung genannten Schadenssummen) sowie jede 

bedeutsame Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Anlage ist die 

Bezirksregierung Arnsberg unverzüglich durch eine Sofortmeldung zu informieren. Die 

Erreichbarkeit ist – auch außerhalb der regulären Dienstzeit – über die ständig besetzte 

Nachrichten- und Bereitschaftszentrale beim Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW in 

Essen 

(Tel-Nr.: 0201-714488) gewährleistet. 

4 Allgemeine Hinweise 

Nach § 31 Abs. 3 BImSchG ist der Betreiber einer IED-Anlage verpflichtet, der zuständigen 

Überwachungsbehörde (Bezirksregierung Arnsberg) unverzüglich mitzuteilen, wenn 

Anforderungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht eingehalten werden. Dazu gehört 

insbesondere auch die Information über nicht eingehaltene Emissionsbegrenzungen. Die 

Ursachen (insbesondere die anlagenspezifischen) sind zu ermitteln und der Behörde 

darzulegen. Dabei sind die zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes 

erforderlichen Maßnahmen unverzüglich zu treffen. 

Die Änderungen sind in die Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz 

(ArbSchG), in Verbindung mit den §§ 7 ff Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) bzw. 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mit einzubeziehen. 

Die Genehmigung erlischt, wenn 
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• innerhalb der in Nebenbestimmung 3.3 gesetzten Frist nicht mit der Errichtung und 

dem Betrieb der Anlage begonnen 

 

oder 

 

• die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben 

worden ist. 

Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird. 

Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o.g. Fristen aus wichtigem Grund verlängern, 

wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet ist (§ 18 BImSchG). 

Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage ist, sofern eine 

Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg mindestens einen Monat, 

bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Änderung 

auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG). 

Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage bedarf 

einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen 

hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 

erheblich sein können. Eine Genehmigung ist stets erforderlich, wenn die Änderung oder 

Erweiterung des Betriebes für sich genommen die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des 

Anhangs 1 zur 4. BImSchV erreichen bzw. diese erstmalig überschritten werden. Eine 

Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgerufene nachteilige 

Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung der sich aus 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt 

ist (§ 16 Abs. 1 BImSchG). 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von umweltrelevanten 

Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung – 

(UmSchAnzV NRW) vom 21.02.1995 ist zu beachten. 

 

5 Antragsunterlagen 

1.  Anlage 1 Anschreiben 1 Blatt 

  Einverständniserklärung des Betriebsrates 1 Blatt 

  Einverständniserklärung der Fachkraft für Arbeitssicherheit 1 Blatt 

2.  Anlage 2 Inhaltsverzeichnis 1 Blatt 

3.  Anlage 3 Antragsformular 5 Blatt 

4.  Anlage 4 Formularsatz 2-8 27 Blatt 

5.  Anlage 5 Topographische Karten und Werkslageplan 3 Blatt 

6.  Anlage 6 Anlagen- und Betriebsbeschreibung und Verfahrensfließbild 4 Blatt 

7.  Anlage 8 Maschinenaufstellungsplan 1 Blatt 



- 11 - 
 

Bescheid G 07/26 

 

6 Begründung 

Anlass des Vorhabens 

Die Antragstellerin betreibt im Werk Bochum in 44879 Bochum-Dahlhausen, Dr.-C.-Otto-

Straße 222, eine Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit einer Produktionsmenge 

von 184,1 t/d und 67.200 t/a. 

Hierbei handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage, für deren Errichtung und 

Betrieb sowie Änderungen bis zum 31.03.1974 Genehmigungen nach den Bestimmungen der 

§§ 16/25 Gewerbeordnung (GewO) und anschließend nach §§ 15/16 BImSchG erforderlich 

waren und auch erteilt worden sind. 

Antragseingang und Antragsgegenstand 

Der Antrag vom 29.02.2026 bezweckt die Erteilung einer Genehmigung zur Änderung der 

Anlage in dem im Genehmigungstenor aufgeführten Umfang. Im Wesentlichen soll die 

Beimischung von Falschluft im Abgasstrom der Quelle B verhindert werden. In diesem Zuge 

werden die Volumenströme der angeschlossenen Hochtemperaturöfen aktualisiert. Daraus 

ergibt sich der Antrag, dass die Quelle B unter Betracht einer kontinuierlichen 

Emissionsmessung als nicht relevante Quelle eingestuft wird. 

Einstufung 4. BImSchV / Verfahren 

Die Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit einer Produktionskapazität von 184,1 

t/Tag gehört zu den unter Nr. 2.10.1 (G/E) des Anhang 1 der Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) genannten Anlage zum Brennen keramischer 

Erzeugnisse mit einer Produktionskapazität von 75 t oder mehr je Tag. 

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG. 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang 1 

der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 

Durchführung des Genehmigungsverfahrens 

Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 

Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) durchgeführt worden. 

Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Genehmigung 

erforderlichen Umfang mit dem o.g. Antrag vorgelegt. 

Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß § 16 Abs. 2 BImSchG 

abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind. Mit der Änderung geht keine 

Kapazitätserhöhung einher. Vielmehr handelt es sich um eine Modernisierung der Anlage. 
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Umweltverträglichkeitsprüfung / Vorprüfung nach UVPG  

Das Vorhaben fällt zudem unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 2.6.1 

der Anlage 1 zum UVPG (Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse - einschließlich 

Anlagen zum Blähen von T on - mit einer Produktionskapazität von 75 t oder mehr je Tag). 

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 

nach BImSchG keine allgemeine Vorprüfung nach § 1 der 9. BImSchV in Verbindung § 9 

Abs. 2 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzunehmen. Es handelt sich 

entsprechend § 9 UVPG um ein Änderungsvorhaben in unwesentlichem Umfang und 

Auswirkungen. 

Behördenbeteiligungen 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 

Arnsberg, Dezernat 53 auf Grundlage der vorgelegten bzw. ergänzten Antragsunterlagen. 

Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Belange des 

Immissionsschutzes geprüft. 

Genehmigungsvoraussetzungen 

Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde zu 

überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungsvoraussetzungen 

erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Gewähr für die Einhaltung dieser 

Voraussetzungen geboten wird. 

Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt 

ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 

Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche 

Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage 

nicht entgegenstehen. 

Arbeitsschutz 

Soweit Fragen des Arbeitsschutzes berührt werden, wurde im Rahmen des § 89 Abs. 2 des 

Betriebsverfassungsgesetzes der zuständige Betriebsrat hinzugezogen. Sachverhalte, die 

dem Vorhaben entgegenstehen, sind nach Prüfung nicht erkennbar.  

Umweltschutzanforderungen 

Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen 

− zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen 

sowie 

− zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 



- 13 - 
 

Bescheid G 07/26 

 

nötig sind, sind insbesondere 

− die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 

26.08.1998 (GMBl. S. 503), 

− die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 

18.08.2021 (GMBl. S. 1050) 

zu berücksichtigen. 

Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im Sinne 

von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 24.11.2010 

(Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2010 – Abl. L 334 S. 17) und ist im Anhang 1 

der Richtlinie unter Ziffer 3.5 genannt sind – vgl. auch Kennung „E” in Spalte „d” des Anhangs 

1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage und der Festlegung der 

Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nachstehenden BVT-Merkblattes (Best 

verfügbare Techniken) und insbesondere die zugehörigen von der EU im Rahmen von 

Durchführungsbeschlüssen der Kommission veröffentlichten Schlussfolgerungen zu 

beachten: 

− BVT-Merkblatt Keramikindustrie aus August 2007. 

Luft 

Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen zur Vorsorge und zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen wurden gemäß der TA Luft und des BVT-Merkblattes festgelegt. 

Ausnahmen bzw. eine Gestattung weniger strengerer Emissionsbegrenzungen abweichend 

von den Bandbreiten der BVT-Merkblätter erfolgten nicht. 

Mit der Änderung einzelner Volumenströme verbessert sich der Frachtausstoß aller 

Parameter. Hinsichtlich der zuvor festgesetzten kontinuierlichen Messung an der Quelle B, 

wird diese Quelle fortan als nicht relevant im Sinne der TA Luft gesehen. Die beiden HTO-

Öfen laufen aufgrund der technischen Voraussetzungen nicht im Parallelbetrieb, sodass ein 

maximaler Abgasvolumenstrom von ca. 7.250 m³/h an der Quelle B anliegt. 

Zusammenfassung 

Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, dass die 

sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung für 

den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfüllt werden und öffentlich-rechtliche 

Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem gemäß 

§ 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestimmungen zu 

erteilen. 

Dieser Genehmigungsbescheid kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Arnsberg unter – Bekanntmachungen – eingesehen werden. 
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7 Kostenentscheidung 

Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der 

Antragstellerin zu tragen. 

Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW (GebG NRW) in Verbindung mit der 

Allgemeinen Verwaltungsgebührenverordnung - AVerwGebO NRW – werden die 

nachstehenden Verwaltungsgebühren berechnet. 

a) Genehmigungsgebühr nach Tarifstelle 4.6.1.1 [Genehmigung nach BImSchG]: 

Der Wert des Antragsgegenstandes (Gesamtkosten der Investition) wird mit 6.300 € 

angegeben. 

Nach Tarifstelle 4.6.1.1.1 sind bei Errichtungskosten (E), die bis zu 500.000 € betragen, 

Gebühren nach folgender Berechnungsformel anzusetzen 

500 € + 0,005 x (E – 50.000) 

und somit 281,50 € zu erheben. 

(in Worten: zweihunderteinundachtzig Euro und fünfzig Cent) 

festgesetzt. 

Anmerkung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere Gebühren ergeben für die Abnahmeprüfung 

nach Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage als Maßnahme gemäß 

§ 52 Abs. 1 BImSchG. 

Eine Gebührenrechnung wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt separat zugesandt. Zahlen 

Sie dann bitte den Betrag zu dem in der Gebührenrechnung angegebenen Termin unter 

Angabe des Kassenzeichens auf das in der Gebührenrechnung angegebene Konto. 

8 Rechtsgrundlagen 

BImSchG: 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 

BImSchG 

4. BImSchV: 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV 

9. BImSchV: 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über das Genehmigungsverfahren 
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41. BImSchV: 

Einundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes 

(Bekanntgabeverordnung - 41. BImSchV) 

IED-Richtlinie: 

Richtlinie 2010/75/EU des europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen 

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

BauO NRW: 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) 

 

BauGB: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

UVPG: 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

BNatSchG: 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG – 

AwSV: 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

 

TEHG: 

Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen – 

Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG) 

ZustVU: 

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 

LBodSchG: 

Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbodenschutzgesetz – 

LBodSchG) 

GebG NRW: 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 

AVerwGebO NRW: 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) 

VwGO: 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17), in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 5 

Abs. 2 des Gesetzes vom 08. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) 
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9 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Genehmigung können Sie innerhalb eines Monats Klage bei dem 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erheben. 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Lippstadt, den 03. Juli 2026 

 

Im Auftrag 

 

(Bürger) 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden sich auf der Internetseite 

der Bezirksregierung Arnsberg unter dem folgenden Link: 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg 

 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg

